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Dem Alter wiederLeben geben
Der von der Weltgesundheitsorganisation eingeführte «Gesundheitstag»
(7. April) steht 1982 unter dem Motto: «Dem Alter wieder Leben geben». Für
die Betagten selbst heisst das: Nicht resignieren, nicht sich abkapseln und
untätig auf das Ende warten, sondern die grössere Freiheit nützen, sich selbst
noch weiter zu entwickeln.
Die Aufforderung geht aber in erster Linie die mittlere Generation an, denn das

Dritte Lebensalter ist weitgehend die Frucht der vorhergehenden Stufen. Die
Bedingungen für ein «gefreutes» Alter werden vorher geschaffen, und was bis

um die 50 verpasst wurde, ist mit 70 schwerlich noch nachzuholen. Dies gilt
besonders für den Gesundheitsbereich. Fehlernährung mit ihren Folgen für
Blutdruck und Kreislauf ist eine der Hauptursachen von Krankheiten in der
zweiten Lebenshälfte, die sich im höheren Alter als sehr beschwerlich auswirken
können — sofern sie nicht einen vorzeitigen Tod herbeiführen. Diesen Risiken
kann durch entsprechende Lebensweise von möglichst jung an entgegengewirkt
werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Artikel von Frau
Dr. Cecile Ernst. Ob die mit der verlängerten Lebenserwartung gewonnen Jahre
nicht nur gesund, sondern auch als sinnvoll erlebt werden können, hängt auch

von der charakterlichen Ausformung ab. Hiefür werden die Weichen sehr früh
gestellt, Korrekturen sind aber immer möglich. Es käme darauf an, selbständiges

Denken und Handeln, gleichzeitig Toleranz, Rücksichtnahme, sogar
Dienstbereitschaft einzuüben, die Phantasie zu fördern, sich geistig beweglich
zu halten, wertvolle Kontakte, bei denen man nicht nur nimmt, sondern sich
auch zu geben bemüht, bewusst zu pflegen. Überhaupt sind die zwischenmenschlichen

Beziehungen wichtig. Sicher gibt es manche Gelegenheit für Betagte,
Gleichaltrigen oder auch Jüngeren einen Dienst zu erweisen; sie sollten von

Rotkreuzhelfern und Sozialarbeitern, die solche Möglichkeiten sehen, darauf
aufmerksam gemacht werden.
Dem Alter wieder Leben geben — eine Aufforderung auch an Pflegende und
Betreuer. Bei manchen bedrückten, passiven alten Menschen sind Fähigkeiten
und Interessen eingeschlafen oder verschüttet worden; diese wieder zu beleben

ist ein Ziel, das bei allen Tätigkeiten, sei es in der Pflege oder bei unterhaltenden

Veranstaltungen, die «für» Betagte organisiert werden, anzustreben ist.
Das Motto des Weltgesundheitstages richtet sich darüber hinaus in gewissem
Sinne an alle: In den Industriestaaten wurde eine Zeitlang den nicht mehr

Erwerbstätigen fast das Lebensrecht abgesprochen. Man hat sich dann wieder
eines Besseren besonnen, aber die Diskriminierung ist noch nicht überwunden.
Auch aus dieser Sicht ist das Thema zum 7. April 1982 gut gewählt; es mahnt,
Menschen nicht wegen ihres Alters vom Leben der Gesellschaft auszuschliessen.
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